
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeisterin  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 25.05.2022
	Beschlussvorlage: Am 28.02.2022 wurde dem Beschluss zum Bauantrag des erste Entwurf des neu zu errichtenden Einfamilienhauses vom TA nicht zugestimmt. Nach Abstimmung und Überarbeitung hat der Bauherr nun einen neuen Entwurf zur bauaufsichtlichen Entscheidung vorgelegt, welcher die Ablehnungsgründe formal beseitigt. Um das Maß der baulichen Nutzung zu reduzieren (Hauptgrund der Ablehnung) wurde das Einfamilienhaus in der Grundfläche reduziert. Die Garage ist nicht mehr Antragsgegenstand. Anfallendes Regenwasser wird vollständig über eine geotechnisch nachgewiesene Versickerungsanlage auf dem Grundstück entsorgt.  Es liegen die Technischen Festlegungen zum Entwässerungsantrag vom AZV-Parthe vor. Die geplante Grundstücksentwässerungsanlage ist damit genehmigt. Die erforderlichen zwei PKW-Stellplätze und die maximale Zufahrtsbreite zum Grundstück von 3,5m sind händisch in den Antragsunterlagen vermerkt.Die Erschließung ist gesichert. 
	Bereits gefasste Beschlüsse: TA-2022-21
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 07.06.2022
	Beschlussnummer: TA-2022-43
	Beschlusstext: im Rahmen der Anhörung nach § 69 Abs. 1 SächsBO dem Beschluss zum Bauantrag für das Grundstück Heinrich-Pfeiffer-Weg 11, Flurstück 629/1, 04463 Großpösna (Neubau EFH) zuzustimmen, und nach § 36 BauGB das Einvernehmen zu erteilen.
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zum Bauantrag für das Grundstück Heinrich-Pfeiffer-Weg 11, Flurstück 629/1, 04463 Großpösna (Neubau EFH)
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


